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„Der Beschluss des BVerfG bedeutet
nicht das Ende sog. internal investi

gations: Spezialisierte Kanzleien haben
sich bereits auf die Gefahr einer Be

schlagnahme eingestellt “
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wie dem Unternehmen kein beschuldigtenähnlicher Status
zukomme. Damit weist das BVerfG den von einigen Vertretern
der Anwaltschaft und Wissenschaft verfolgten Ansatz zurück,
mandatsbezogene Akten von Rechtsanwälten umfassend
gegen einen Zugriff durch Staatsanwaltschaften zu schützen.

Da § 97 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StPO einen solchen Schutz
ausdrücklich nur für schriftliche Mitteilungen zwischen
Strafverteidigern und Beschuldigten vorsieht, schlugen sie
eine erweiternde Interpretation des § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO vor.
Danach sollten sämtliche Gegenstände, auf die sich das Zeug
nisverweigerungsrecht von Anwälten erstreckt, beschlag
nahmefrei sei. Systematisch plausibel ist das freilich nicht,
da diese Interpretation den (begrenzten) Regelungsgehalt
der ersten beiden Alternativen obsolet macht. Andere haben
sich daher dafür ausgesprochen, das Beweiserhebungs- und
Beweisverwertungsverbot des § 160a Abs. 1 StPO als eine
Art Generalklausel zu interpretieren und auf diese Weise die
Akten von Unternehmensanwälten zu privilegieren. Auch dies
ist wenig überzeugend, da es die übrigen Schutznormen der
StPO überflüssig gemacht hätte, obgleich sie von § 160a Abs. 1
StPO „unberührt“ bleiben sollen, wie Abs. 5 deutlich sagt.

Das BVerfG hat diese Vorschläge denn auch zurückgewie
sen. Vielmehr sei die an Wortlaut und Systematik orientierte
enge Auslegung der StPO, auf die sich die Staatsanwaltschaft
gestützt hatte, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Mehr rechtsdogmatische Eigenleistung kann vom BVerfG
nicht erwartet werden, da es die Auslegung des einfachen
Rechts nur beanstandet, wenn sie Grundrechte vollkommen
verkennt oder aus anderen Gründen willkürlich ist. Davon
konnte hier keine Rede sein: Literatur und Rspr. hatten mehr
heitlich der These widersprochen, dass der lex lata ein umfas
sender Beschlagnahmeschutz entnommen werden könne.

Rechtliche und tatsächliche Besonderheiten verkannt
Spannender war daher die Frage, ob das BVerfG die Gesetzes
lage als unzureichend erachten und die Beweisverbote erwei
ternd auslegen oder ein ungeschriebenes Verwertungsverbot
aus den Grundrechten ableiten würde. Derartige Hoffnungen
hat das BVerfG enttäuscht. Zwingende verfassungsrechtliche
Gründe für eine erweiternde Interpretation der Vorschriften
der StPO gebe es nicht, da Beweiserhebungs- und Verwer
tungsverbote die Effektivität der Strafverfolgung einschränk
ten und daher die Ausnahme bleiben müssten, lautet die recht
apodiktische Begründung.

Folglich bleibt es dabei, dass die Ergebnisse interner
Untersuchungen erst ab dem Zeitpunkt einem Beschlag

nahmeverbot unterliegen, ab dem das Unternehmen in eine
beschuldigtenähnliche Stellung erlangt. Das soll der Fall sein,
wenn ein „hinreichender Verdacht“ dafür besteht, dass eine
konkrete Leitungsperson eine Straftat oder Aufsichtspflicht
verletzung im Sinne von § 130 OWiG begangen hat. Da für die
Beurteilung offenbar nicht die Sichtweise des Unternehmens,
sondern die der Staatsanwaltschaft entscheidend sein soll, hat
sie es in der Hand, einen hinreichenden Verdacht und damit
die beschuldigtenähnliche Stellung mit dementsprechendem
Beschlagnahmeschutz zu begründen. Das schafft die Gefahr
eines taktisch angeleiteten Vorgehens. Dabei spricht die Weite
von § 130 OWiG und die Großzügigkeit der Zurechnung durch
§ 30 OWiG dafür, die beschuldigtenähnliche Stellung schon zu
einem sehr frühen Zeitpunkt anzunehmen. Weist eine Straftat
nämlich in tatsächlicher Hinsicht einen Unternehmensbezug
auf, wird sich in der Regel über § 30 OWiG und vor allem § 130
OWiG auch ein rechtlicher Zusammenhang begründen lassen.
Zumindest bei Straftaten größeren Ausmaßes ist es daher
stets wahrscheinlich, dass sich die Ermittlungen auch gegen
das Unternehmen selbst richten werden. Das legt nahe, schon
solche Untersuchungsunterlagen zu privilegieren, die vor Ein
leitung der staatsanwaltlichcn Ermittlungen erstellt worden
sind.

Folgen für Politik und Praxis
Damit liegt der Spielball im Feld der Politik. Da sie sich
anschickt, das Verbandssanktionenrecht grundlegend zu
reformieren, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, die
Regeln der StPO zu ergänzen, die nicht auf Ermittlungen in
und gegen Unternehmen zugeschnitten sind. Unser „Köl
ner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes“ hat dazu
Vorschläge unterbreitet und sich vor allem auch für eine
weitgehende Privilegierung von Unterlagen über interne
Untersuchungen entschieden. Unabhängig davon bedeutet die
Entscheidung des BVerfG nicht das Ende sog. internal inves
tigations: Spezialisierte Kanzleien haben sich schon jetzt -  so
gut es geht -  auf die Gefahr einer Beschlagnahme eingestellt.
In erster Linie bemühen sie sich darum, Durchsuchungen
durch einen ständigen Austausch mit den Behörden zu
vermeiden. Zum Schutz der Mitarbeiter und auch des Unter
nehmens fertigen sie schon seit längerem von Interviews keine
Wortprotokolle mehr an. Manche sollen Akten und Daten mit
Ergebnissen der Untersuchungen auch in ausländischen Büros
verwahren, um den Zugriff zu erschweren. Der Gesetzgeber
sollte dafür sorgen, dass derartige Vorsichtsmaßnahmen nicht
mehr notwendig sind.
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